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Abschlussdatenübermittlung an Banken 

Der Digitale Finanzbericht (DiFin) –

Nur eine Einbahnstraße im Digitalisierungswahn?
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DATEV eG

Zukunft gestalten. Gemeinsam.
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Genossenschaftlicher IT-Dienstleister für Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie deren Mandanten

Genossenschaftlicher IT-Dienstleister für Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie deren Mandanten

Eines der größten Softwarehäuser in EuropaEines der größten Softwarehäuser in Europa

Mit einer mehr als 50-jährigen ErfolgsgeschichteMit einer mehr als 50-jährigen Erfolgsgeschichte
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Digitalisierung von betriebswirtschaftlichen Prozessen

Optimierung der Zusammenarbeit 
zwischen Steuerberatern und Mandanten 
Optimierung der Zusammenarbeit 
zwischen Steuerberatern und Mandanten 

Vernetzung von Unternehmen und 
Geschäftspartnern
Vernetzung von Unternehmen und 
Geschäftspartnern

Vernetzung mit über 200 Institutionen wie 
Finanzverwaltungen, Sozialversicherungs-
träger, Krankenkassen oder Banken

Vernetzung mit über 200 Institutionen wie 
Finanzverwaltungen, Sozialversicherungs-
träger, Krankenkassen oder Banken
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Digitalisierung von betriebswirtschaftlichen Prozessen

Datendrehscheibe DATEV-Rechenzentrum
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Digitalisierung von betriebswirtschaftlichen Prozessen
Datendrehscheibe DATEV-Rechenzentrum
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� Jahresabschluss bzw. Einnahmenüberschuss-
rechnung ist wesentliche Grundlage für 
Bonitätsprüfung, zu der finanzierende Banken
und Sparkassen gesetzlich verpflichtet sind. 

� Digitale Übermittlung an Finanzverwaltung 
(E-Bilanz) und elektronischen Bundesanzeiger
(EHUG) bereits etabliert. An Kreditwirtschaft 
ist bislang Übermittlung in Papierform oder
als PDF die Regel. 

Ziel:  Digitalisierung der Einreichung von Abschlussdaten- und unterlagen an Kreditinstitute 
unter Nutzung der vorhandenen XBRL-Taxonomie

� Ablösung zeitintensiver, manueller, papiergebundener und fehleranfälliger Prozesse

Abschlussdatenübermittlung an Banken

Ausgangssituation und Zielsetzung  

Papierabschlüsse bei den Banken einzureichen passt nicht ganz in die Zeit, die sich unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“ eine umfassende Digitalisierung der Wirtschaft auf die Fahne geschrieben hat. So wurde auf Initiative der deutschen Kreditwirtschaft das ursprüngliche „ELBA-Projekt“, heute „DiFin-Projekt“ zur Digitalisierung des §18 KWG Prozesses als der Teil digitalen Agenda der Bundesregierung ins Leben gerufen.
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� Neues standardisiertes Übermittlungsverfahren zur digitalen
Einreichung von Jahresabschlüssen und Einnahmeüberschuss-
rechnungen nach § 4 Abs. 3 EStG (EÜR) – Einführung seit April 2018

� Entwickelt von Banken und Sparkassen auf Initiative der 
Finanzwirtschaft, unterstützt von der digitalen Agenda 
der Bundesregierung.

� Begleitet von StB/WP/RA, den berufsständischen Organisationen
und IT-Dienstleistern/Softwareanbietern (u.a. DATEV) und weiteren
Beteiligten 

Abschlussdatenübermittlung an Banken

Der „Digitale Finanzbericht“ – was ist das?
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� Konsequente Digitalisierung der Geschäftsprozesse in der Beziehung Kanzlei – Mandant 
– Bank durch effizientes, medienbruchfreies und sicheres Verfahren zur elektronischen 
Übermittlung von Abschlussdaten und -unterlagen

� Bundesweit einheitlicher elektronischer Verteilprozess an
alle Banken und Sparkassen auf Basis des praxiserprobten 
und bewährten Formats (analog E-Bilanz)

� Optimale Vorbereitung auf das Bank-/Kreditgespräch und 
schnellere Bearbeitung von Kreditantrag/-prolongation 
durch kürzere Durchlaufzeiten

� Keine zusätzlichen Haftungsrisiken für den Berufsträger 
durch Haftungsklarstellungserklärung der Banken

� Ansatzpunkt für innovative Dienstleistungsangebote im Bereich 
Unternehmenssteuerung, Beratung und Reporting – Stichwort „Rückkanal“ 

Abschlussdatenübermittlung an Banken

Der „Digitaler Finanzbericht“ – Vorteile für Alle!
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Digitaler Finanzbericht

Ausblick – nächster Ausbauschritt „Rückkanal“  

Übertragungsweg zwischen Steuerberatern/Unternehmen und Banken/Sparkassen soll in 
beide Richtungen etabliert werden, um auch die Prozesse in den Kanzleien und Unternehmen 
stärker digital zu unterstützen.

Für eine erste Stufe sind in Vorbereitung (Einführung in 2020 geplant): 

� Kreditparameter sowie Zins- und Tilgungspläne der Banken in strukturierter Form zur 
automatisierten Anlage und Unterstützung bei der 

� Erstellung einer unterjährigen Qualitäts-Fibu, die Voraussetzung für aussagekräftige 
betriebswirtschaftliche Auswertungen ist

� Ermittlung von Restlaufzeitvermerken für Jahresabschlusserstellung

� Übermittlung der Kontokorrentlinie einschließlich Soll-/Habenzinssatz und 
Überziehungszinssatz für aussagefähigere Liquiditätsbetrachtung

� Informationen zur Besicherung von Darlehen (Art und Höhe sind Pflichtangabe für 
Sicherheitenspiegel gem. §268 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 HGB im Anhang)

Die Umsetzung eines Rückwegs eröffnet dem Berufsstand nicht nur weitere Kosteneinsparungspotentiale, sondern unterstützt auch bei der Umsetzung betriebswirtschaftlicher Beratung.Aktuell gibt es von DATEV einen ersten konkreten Taxonomie-Entwurf für eine mögliche Struktur der über den Rückkanal übertragbaren Datenfelder zu den Kreditparametern, Zins- und Tilgungsplänen, sowie zur Kontokorrentlinie, der derzeit von allen Beteiligten im Projekt Digitaler Finanzbericht hinsichtlich der Machbarkeit geprüft wird. Parallel dazu laufen bei IT-Sender- und Empfängerdienstleister Voruntersuchungen, was die technische Umsetzung anbetrifft. Die Herausforderung wird sein, mit allen Beteiligten einen gemeinsamen (fachlichen/inhaltlichen) Nenner für eine erste Stufe zu definieren, also in welchem Umfang bzw. in welcher Tiefe können (flächendeckend) Daten geliefert und verarbeitet werden, und wie lässt sich das mit den jeweiligen Prioritäten und Release-Plänen der IT-Sender- und Empfängerdienstleister zeitlich synchronisieren. Insofern können wir als DATEV keine alleinige zeitliche Aussage dazu treffen, jedoch wird vom Projekt die Freigabe einer ersten Stufe für 2020 angestrebt.Aktueller Status (Stand: März 2019) - Festlegung der Rahmenbedingungen/Standards für Sender und Empfänger (Abschluss in 2019 geplant)Konzept und Standards technische Übermittlung�weitgehend definiert, nächste Schritte: Abschluss Definition, dann Review und finale Verabschiedung (voraussichtlich Mitte des Jahres)Klärung rechtlicher Voraussetzungen�Entwurf erweiterte TVE liegt vor, aktuell juristische Prüfung seitens DK (Dachverband Deutsche Kreditwirtschaft) , nächste Schritte: finaler Review und VerabschiedungFestlegung Inhalt und Struktur fachlicher DatenTaxonomientwurf seitens DATEV liegt vor, nächste Schritte: Klärung Detailfragen in einem übergreifenden Arbeitskreis (April), dann Review und finale Verabschiedung
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Digitaler Finanzbericht

Prozessablauf und vertragliche Regelungen
KI: Abgabe Haftungsklarstellungserklärung zur 
Teilnahme am Verfahren
KI: Abgabe Haftungsklarstellungserklärung zur 
Teilnahme am Verfahren

KI: Anforderung der Jahresabschlüsse unter Hinweis auf 
Möglichkeit der elektronischen Übermittlung und Aushän-
digung Teilnahme- und Verbindlichkeitserklärung an U

U:Erklärung der Verbindlichkeit künftig digital übermittelter 
Abschlussdaten/-unterlagen ggü. KI mit Teilnahme- und 
Verbindlichkeitserklärung

KI: Anforderung der Jahresabschlüsse unter Hinweis auf 
Möglichkeit der elektronischen Übermittlung und Aushän-
digung Teilnahme- und Verbindlichkeitserklärung an U

U:Erklärung der Verbindlichkeit künftig digital übermittelter 
Abschlussdaten/-unterlagen ggü. KI mit Teilnahme- und 
Verbindlichkeitserklärung

U: Beauftragung K mit Umstellung auf digitale Einreichung 
über Digitalen Finanzbericht, ggf. über entsprechende 
Teilnahmeerklärung

U: Beauftragung K mit Umstellung auf digitale Einreichung 
über Digitalen Finanzbericht, ggf. über entsprechende 
Teilnahmeerklärung

K: Übermittlung Digitaler Finanzbericht für U an 
empfangende Bank mit BLZ und Kundennummer (z. B. 
über Assistent zur Abschlussdatenübermittlung an Banken 
im DATEV-Programm Kanzlei-Rechnungswesen)

K: Übermittlung Digitaler Finanzbericht für U an 
empfangende Bank mit BLZ und Kundennummer (z. B. 
über Assistent zur Abschlussdatenübermittlung an Banken 
im DATEV-Programm Kanzlei-Rechnungswesen)

KI: Empfangsquittung (z. B. über DATEV-Cloud) an KKI: Empfangsquittung (z. B. über DATEV-Cloud) an K

1

2

3

4

5
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� Banken/Sparkassen stellen seit Markteinführung im April 2018 nach und nach auf DiFin-Verfahren um

Laufend gepflegte Übersicht der teilnehmenden Kreditinstitute bzw. mit abgegebener 
Haftungsklarstellungserklärung unter www.digitaler-finanzbericht.de/participants.  

Digitaler Finanzbericht

Erfahrungen aus der Praxis – Allgemein

…sowie aktuell 

– ca. 46% aller VR-Banken (421 von 915) 

– Deutsche Bundesbank 

– Commerzbank (590)  

– Deutschen Bank (86)

– Postbank (75) 

– UniCredit HypoVereinsbank (146)

deutschlandweit 
mit allen 
Niederlassungen

√
[PROZENTS

ATZ]
([WERT])

[PROZENTS

ATZ]
([WERT])

EMPFANGSBEREITE SPARKASSEN √

Stand Februar 2019 gingen die Übermittlungen größtenteils an Sparkassen (ca. 50%), gefolgt von VR-Banken (ca. 30%), HypoVereinsbank, Commerzbank und Deutsche BundesbankPraxistipp: Die teilnehmenden Banken werden über die Institutionen im DATEV Arbeitsplatz gepflegt und mit der Bankauswahl im Assistenten automatisch abgeglichen. Die verfügbaren Banken sollten daher immer aktuell sein. Aktualisieren Sie die Institutionsdaten gegebenenfalls im DATEV Arbeitsplatz (siehe Anleitung im Dokument Institutionen aktualisieren (Dok.-Nr. 9219395)
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Digitaler Finanzbericht

Erfahrungen aus der Praxis 

� Mitglieder der DATEV eG sind Vorreiter bei der Digitalisierung des Prozesses zur 
Abschlussdatenübermittlung an Banken und Sparkassen

ANTEIL EÜR < 10%

Einreichungen von DATEV-
Anwendern über das DATEV-
Rechenzentrum

Stand Februar 2019 gingen die Übermittlungen größtenteils an Sparkassen (ca. 50%), gefolgt von VR-Banken (ca. 30%), HypoVereinsbank, Commerzbank und Deutsche BundesbankStand Februar 2019 nehmen rund 2.700 DATEV-Kanzleien am DiFin-Verfahren teilLaut Information der beiden großen Bank-Rechenzentren Deutscher Sparkassenverlag (DSV) und Fiducia & GAD IT ist DATEV noch nahezu alleiniger „DiFin-Lieferant“. Anteil EÜR liegt weiter bei weniger als 10%Für Mandanten mit Sachverhalten außerhalb vom Standard (z.B. I-ZOT) / mit einer von Kontenzwecken abweichenden Zuordnung empfiehlt sich unter Aufwandsgesichtspunkten mit der Bank/Sparkasse weiterhin eine Einreichung auf Papier zu vereinbaren. Perspektivisch wird sich das Thema bei DATEV mit Unterstützung des Referenzsystems (Kontenzwecke) auflösen können, da dann ZOT-unabhängig. ? Botschaft, sich ggf. beim DiFin auf die Mandanten fokussieren, die sich im Standard bewegen, alle anderen weiter auf Papier
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� Generell großes Interesse im Berufsstand an Digitalisierung von Geschäftsprozessen, aber

� kein gesetzlicher Druck, vor allem aber fehlender „Rückkanal“

� Aufwand grundsätzlich vergleichbar E-Bilanz, aber zusätzliche Anforderungen wie  
begleitende Abschlussunterlagen als PDF, Prüfung der „Materiellen Identität“ etc.

� noch nicht alle Fälle werden in erster Stufe unterstützt 
(s. Hinweise und aktuelle Einschränkungen)

� Anzahl Übermittlungen und teilnehmende Kanzleien geht einher mit wachsender 
Anzahl an teilnehmenden/empfangsbereiten Banken und Sparkassen

� Kommunikationsaktivitäten führen zur Zunahme der teilnehmenden Kreditinstitute und 
erleichtern notwendige „Kettenbildung“ � teilnahmebereiter Steuerberater hat 
teilnahmebereiten Mandanten mit Geschäftsbeziehung zu teilnehmendem Kreditinstitut

� Regionale Informationsveranstaltungen von Kreditinstituten gemeinsam mit 
Steuerberatern besonders wirkungsvoll

Digitaler Finanzbericht

Erfahrungen aus der Praxis – Allgemein 

Konzernabschlüsse bzw. vom Standard abweichende Abschlüsse werden in der ersten Stufe noch nicht unterstützt.Praxis-Tipp: Auf Mandanten fokussieren, die sich im Standard bewegen (in der Regel liegt der Anteil bei > 90%), und mit diesen DiFin-Erfahrungen sammeln.Für alle anderen Mandanten mit der Bank vereinbaren, weiter auf herkömmlichen Weg einzureichen, da diese Fälle in der ersten Stufe nicht unterstützt werden. 
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� Bewährtes Vorgehen und Format aus E-Bilanz/EHUG

Umsetzung in DATEV-Lösung (Programm: Kanzlei-Rechnungswesen) mit Assistent zur 
Abschlussdatenübermittlung an Banken in Anlehnung an E-Bilanz- und EHUG-Assistenten 

aber: 

� Neben XBRL-Daten sind zu Prüfzwecken derzeit noch zusätzlich Jahresabschluss-
Unterlagen als bildhafte Kopie (PDF-Format) hinzuzufügen 

� „Materielle Identität“ (Übereinstimmung von PDF-Unterlagen und strukturierten Daten) 
ist zu prüfen; softwareseitig nicht in allen Fällen möglich, zudem zeitlicher Versatz 
zwischen PDF-Erstellung und Datenübermittlung

� Beschaffung der Kundennummer (von Kreditinstitut benötigter Ordnungsbegriff und als 
Pflichtfeld definiert) vom Mandanten für Kanzleien zeitaufwendig

Praxis-Tipp: Kanzlei erhält Kundennummer direkt von Kreditinstitut, z.B. Kopie der vom 
Mandanten gegenüber der Bank abgegebenen Teilnahme- und Verbindlichkeitserklärung

Digitaler Finanzbericht

Erfahrungen aus der Praxis – Prozess 

Weitere Informationen hierzu unterDokument EBA00166 – Mindestens ein zum übermittelten Datensatz passendes Dokument vom Typ Jahresabschluss ist anzugeben (www.datev.de/info-db/1003245)Dokument Abschlussdaten an Banken: Abschlussunterlagen wählen und Materielle Identität prüfen (www.datev.de/info-db/9211095)Dokument Abschlussdaten an Banken: Materielle Identität im Digitalen Finanzbericht (www.datev.de/info-db/9225838)Gem. Weißbuch ist langfristig, nach Etablierung der digitalen Prozesse, Ausbau des verfügbaren Informationsumfanges und alltäglicher Nutzung von Datenanzeigeanwendungen, der Verzicht auf die bildliche Kopie angedacht (s. Abschnitt 1.6.2).
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� Berichtstiefenprämisse gem. „Weißbuch“ - „Wie bisher“

„Der elektronisch abzugebende Abschluss entspricht in Umfang, Darstellungsweise der 
Positionen und Berichtstiefe den papiergebundenen Abschlüssen.“

aber: 

Banken/Sparkassen wünschen teilweise für eine automatisierte Verarbeitung möglichst alle 
benötigten Informationen in strukturierter Form

Praxis-Tipp: Möglichkeit zur Übermittlung von (strukturierten) Kontennachweisen nutzen

� Teilnahme- und Verbindlichkeitserklärung/Authentizität macht Unterschrift auf Abschluss 
(in bildhafter Kopie) sowohl vom Firmenkunden als auch vom Berufsträger entbehrlich 
(generelles Verständnis der Kreditinstitute)

ansonsten:

� erneuter Medienbruch in Kanzlei

� PDF dadurch ggf. > 10 MB, was zur Ablehnung auf Empfängerseite führen kann

Digitaler Finanzbericht

Erfahrungen aus der Praxis – Prozess 

Lt. Banken/Sparkassen „…zu grobe Gliederung der XBRL-Daten“, „…Berichtstiefe in XBRL reicht noch nicht aus“
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Abschlussdatenübermittlung an Banken 

Umsetzung in der DATEV Lösung – Aufruf des Assistenten

Derzeit kann der Assistent aus Kanzlei-Rechnungswesen und aus einem Dokument in Abschlussprüfung oder Bilanzbericht für einen in Kanzlei-Rechnungswesen gebuchten Mandanten aufgerufen werden. Die Übermittlung aus einem Dokument in Abschlussprüfung für einen Mandanten mit Fremdbuchführungsdaten inklusive Prüfung der materiellen Identität ist voraussichtlich ab der DVD 13.0 August 2019 (www.datev.de/info-db/1003312)
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Abschlussdatenübermittlung an Banken 

Umsetzung in der DATEV Lösung – Aufruf des Assistenten

Derzeit kann der Assistent aus Kanzlei-Rechnungswesen und aus einem Dokument in Abschlussprüfung oder Bilanzbericht für einen in Kanzlei-Rechnungswesen gebuchten Mandanten aufgerufen werden. Die Übermittlung aus einem Dokument in Abschlussprüfung für einen Mandanten mit Fremdbuchführungsdaten inklusive Prüfung der materiellen Identität ist voraussichtlich ab der DVD 13.0 August 2019 (www.datev.de/info-db/1003312)



Seite 

© DATEV eG, alle 

Rechte vorbehalten

19

Abschlussdatenübermittlung an Banken 

Assistent – Allgemeine Informationen und 

Teilnahmeerklärung

Seit dem Service Release vom 27.07. bzw. der DVD 12.0 ist die Teilnahmeerklärung außerhalb des Assistenten (InfoDB, Dok.-Nr. 1001590) gepflegt, weil im Prozess vorgelagert, der Schritt im Assistenten entfällt damit (analog E-Bilanz, EHUG usw.)
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Abschlussdatenübermittlung an Banken 

Assistent – Bankverbindung (Bank nimmt an DiFin teil)

Auswahl der (in den zentralen Stammdaten 
erfassten) Bank, gefüllt sein muss die BLZ und 
die Kundennummer

Achtung:

pflegen!

Achtung:
Institutionen aktuell 

pflegen!

Die teilnehmenden Banken werden über die Institutionen im DATEV Arbeitsplatz gepflegt und mit der Bankauswahl im Assistenten automatisch abgeglichen. Die verfügbaren Banken sollten daher immer aktuell sein. Ggfls. müssen die Institutionsdaten im DATEV Arbeitsplatz aktualisiert werden (siehe Anleitung unter www.datev.de/info-db/921935 )Der Assistent zur Übermittlung nutzt die in den Mandanten-Stammdaten hinterlegten Bankverbindungen. Auch wenn im Übermittlungsprozess generell nur Bankleitzahl und Kundennummer als Pflichtfelder definiert sind, ist in den Bank-Stammdaten, die für alle DATEV-Programme gültig sind, eine vollständige Bankverbindung, also einschließlich IBAN bzw. Bankleitzahl und Kontonummer zu hinterlegen.Ist noch keine Kontonummer vergeben, kann in den Bank-Stammdaten vorübergehend eine Dummy-Kontonummer eingetragen werden (z. B. „0“), diese wird nicht an die Bank übermittelt. Weitere Infos dazu stehen im Dokument www.datev.de/info-db/1003739
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Abschlussdatenübermittlung an Banken 

Assistent – Stammdaten Ersteller

Zu erfassen sind die Daten des Erstellers des Abschlussdatensatzes, im Falle des Steuerberaters also die Kanzleidaten. Adresse und Ansprechpartner müssen zwingend erfasst werden.
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Abschlussdatenübermittlung an Banken 

Assistent – Stammdaten Unternehmen

Zu erfassen sind die Daten zum Unternehmen, d. h. zum Mandanten.Die Angaben in den Gruppen Unternehmen und Adresse sind bereits mit den Daten aus den Zentralen Stammdaten vorbelegt.Änderungen der Daten zum Unternehmen sind direkt in den Mandanten-Stammdaten auszuführen.
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Abschlussdatenübermittlung an Banken 

Assistent – Datengrundlage

Übermittelt werden 
können  Handels-/ 
oder Steuerbilanz 
sowie die Einnahmen-
Überschuss-Rechnung

Grundsätzlich erwarten die Banken den handelsrechtlichen Abschluss. Im Weißbuch wurde allerdings festgelegt, dass neben der Übermittlung einer Handelsbilanz auch die Übermittlung einer Steuerbilanz möglich sein muss. Die Banken haben auch immer wieder geäußert, dass sie auch gerne zusätzlich zur Handelsbilanz eine Steuerbilanz entgegennehmen werden. Sofern keine Handelsbilanz aufgestellt werden muss (keine Verpflichtung zur Offenlegung), wird häufig eine "Einheitsbilanz" erstellt. Nachdem aber jedes bilanzierende Unternehmen eine E-Bilanz an die Finanzbehörden senden muss, handelt es sich dann implizit um eine Steuerbilanz (auch wenn den Banken das häufig gar nicht bewusst ist). Aktuell wird die Datenübermittlung für Jahresabschlüsse auf Basis folgender Zuordnungstabellen (jeweils SKR03 oder SKR04 bzw. SKR51 und SKR14) unterstützt:Kapitalgesellschaften (S40 oder S50)Unternehmen, die nach KapCoRiLiG bilanzieren (S70 oder S75)Personenhandelsgesellschaften (S56 oder S57)Einzelunternehmen (S41 oder S51, bzw. S22 bei der Gewinnübermittlung nach §4 Abs. 3 EStG)Personenhandelsgesellschaften der Land- und Forstwirtschaft (S54)Genossenschaften (S42)Die übermittelte Taxonomieversion (und Gliederungstiefe) ist abhängig von der in den Stammdaten eingestellten bzw. im Assistenten beim Schritt "Datengrundlage" gewählten Zuordnungstabelle. Anwender müssen darauf achten, dass für die Übermittlung der aktuellen Taxonomie auch die aktuellste Zuordnungstabelle für das entsprechende Jahr eingestellt ist.
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Abschlussdatenübermittlung an Banken 

Assistent – Berichtsinformation

Im Assistentenschritt Berichtsinformationen können u. a. Vorjahreswerte und Einstellungen 
zum übermittelten Datenumfang (mit oder ohne Kontennachweise) getätigt werden

Im Assistentenschritt Berichtsinformationen besteht -analog zur E-Bilanz- die Möglichkeit zur Übermittlung von Kontennachweisen (in elektronischer Form). Die Übermittlung von Kontennachweisen ist nicht verpflichtend, diese werden jedoch von den Banken und Sparkassen häufig im Rahmen der Bonitätsprüfung zusätzlich gefordert und können sich positiv auf die Bonitätsprüfung auswirkenDie Felder sind - soweit verfügbar - anhand der hinterlegten Stammdaten bzw. Jahresabschlussinformationen bereits vorbelegt. Fertigstellungsstatus des Berichts:- vorläufig:   Die Berichtsinformationen sollen bereits an das Kreditinstitut übermittelt werden, obwohl noch Anpassungen zu erwarten sind.- endgültig:  Die Berichtsinformationen sind endgültig, es befinden sich keine offenen Punkte mehr in Klärung.Prüfungsurteil: 	(aus Sicht des WP interessant, durch StB i.d.R. „Prüfung unbekannt“)- Prüfung unbekannt- uneingeschränkter Bestätigungsvermerk- Bestätigungsvermerk unter Vorbehalt - eingeschränkter Bestätigungsvermerk- Versagungsvermerk nach IDW PS 400- prüferische Durchsicht nach- nicht bekannt
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Abschlussdatenübermittlung an Banken 

Assistent – Vorschau In der Vorschau 
werden die Inhalte 
des übermittelten 
DiFin angezeigt, 
die Daten werden 
aufbereitet wie im 
PDF, das die Bank 
erhält

Vor der Übermittlung der Abschlussdaten erhält Anwender Vorschau auf den aufbereiteten XBRL-Abschluss im Sinne eines Protokolls, das er einsehen kann und prüfen muss.Diese Abschlussunterlagen dienen zusätzlich zu den im Assistentenschritt Jahresabschlussauswertungen beigefügten Abschlussunterlagen in bildhafter Form (PDF-Datei) zur Weiterverarbeitung bei der Bank im Sinne einer Erfassungsunterstützung.Die Prüfung der Daten muss mit einem Klick auf das Kontrollkästchen „Vorschau wurde inhaltlich geprüft“ bestätigt werden.Daten können gespeichert werden.
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Abschlussdatenübermittlung an Banken 

Assistent – Jahresabschlussauswertungen

� Systemseitige Prüfung der materiellen Identität  = √

Materielle 
Identität kann 
systemseitig   

bestätigt 
werden

Materielle Identität ist gegeben, wenn Abschlussbestandteile (wie Aktiva, Passiva und GuV) bzw. die Einnahmeüberschussrechnung (EÜR), die sowohl im elektronischen XBRL-Datensatz als auch in der bildhaften Kopie des aufgestellten Abschlusses/EÜR (im Format PDF) vorhanden sind, im Wesentlichen das gleiche Bild über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens wiederspiegeln.Es können beliebig viele Anhänge in KRW gewählt werden, da diese programmseitig bei Übermittlung zu einer PDF zusammengeführt werden. Banken bzw. von Empfängerseite können tw.  nur maximal 5 Anhänge angenommen werden, zudem besteht Größenbeschränkung von 10 MB für PDF-Anhänge.
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Abschlussdatenübermittlung an Banken 

Assistent – Jahresabschlussauswertungen

� Systemseitige Prüfung der materiellen Identität  =×

Materielle 
Identität  kann 

nicht 
systemseitig 

bestätigt 
werden �
Manuelle 

Bestätigung

Derzeit kann die materielle Prüfung systemseitig für Auswertungen aus Kanzlei-Rechnungswesen sowie für Auswertungen aus Bilanzbericht/AP geprüft werden. Die Übermittlung aus einem Dokument in Abschlussprüfung für einen Mandanten mit Fremdbuchführungsdaten inklusive Prüfung der materiellen Identität ist voraussichtlich ab der DVD 13.0 August 2019 (www.datev.de/info-db/1003312)
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Abschlussdatenübermittlung an Banken 

Exkurs: Voraussetzung für die Prüfung der materiellen 

Identität (KR)

Option „PDF mit XML-Anhang (für digitalen Finanzbericht)“ ist Default mäßig gesetzt. Möglich für Auswertungen aus Kanzlei-Rechnungswesen (Ausschließlich bei folgenden Auswertungen: Bilanz, Bilanz nach Konten, GuV, GuV nach Konten, Kontennachweis zur Bilanz, Kontennachweis zur GuV, EÜR, EÜR nach Konten, Kontennachweis zur EÜR) sowie bei Dokumenten in Abschlussprüfung oder Bilanzbericht (z. B. Erstellungsbericht) für einen in Kanzlei-Rechnungswesen gebuchten Mandanten.Die Übermittlung aus einem Dokument in Abschlussprüfung für einen Mandanten mit Fremdbuchführungsdaten inklusive Prüfung der materiellen Identität ist voraussichtlich ab der DVD 13.0 August 2019 (www.datev.de/info-db/1003312)
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Abschlussdatenübermittlung an Banken 

Exkurs: Voraussetzung für die Prüfung der materiellen 

Identität (AP)

Option „PDF mit XML-Anhang (für digitalen Finanzbericht)“ ist Default mäßig gesetzt. Möglich für Auswertungen aus Kanzlei-Rechnungswesen (Ausschließlich bei folgenden Auswertungen: Bilanz, Bilanz nach Konten, GuV, GuV nach Konten, Kontennachweis zur Bilanz, Kontennachweis zur GuV, EÜR, EÜR nach Konten, Kontennachweis zur EÜR) sowie bei Dokumenten in Abschlussprüfung oder Bilanzbericht (z. B. Erstellungsbericht) für einen in Kanzlei-Rechnungswesen gebuchten Mandanten.Die Übermittlung aus einem Dokument in Abschlussprüfung für einen Mandanten mit Fremdbuchführungsdaten inklusive Prüfung der materiellen Identität ist voraussichtlich ab der DVD 13.0 August 2019 (www.datev.de/info-db/1003312)
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Abschlussdatenübermittlung an Banken 

Assistent – Datenübermittlung

Die Datenerfassung zur Erstellung der Abschlussdaten ist abgeschlossen. Die Abschlussdaten können im DATEV-Rechenzentrum zur Übermittlung an die Banken bereitgestellt werden.Vor der Datenübermittlung sind evtl. Fehlerhinweise und Warnungen zu prüfen, die im Zusatzbereich Hinweise aufgeführt sind. Fehler sind grundsätzlich zu bereinigen, andernfalls ist eine Datenübermittlung nicht möglich. Warnungen weisen auf Unstimmigkeiten in Ihren Abschlussdaten hin und sollten berichtigt werden, sie schließen eine Datenübermittlung aber nicht aus.
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� www.digitaler-finanzbericht.de
offizielle Web-Seite des Digitalen Finanzberichtes, einschließlich

� Mustervordrucke der rechtlichen Erklärungen

� Übersicht der am Verfahren teilnehmenden Kreditinstitute 
(www.digitaler-finanzbericht.de/participants) und IT-Dienstleister/ Softwareanbieter

� www.datev.de/digitaler-finanzbericht
DATEV-Portal zum Digitalen Finanzbericht, einschließlich

� Beschreibung der wesentlichen Prozessschritte aus Kanzleisicht für eine Teilnahme

� Informationen zur programmseitigen Unterstützung

� Hinweise und aktuelle Einschränkungen

� Kanzleileitfaden

� Musterpräsentation

� Servicevideo

Digitaler Finanzbericht

Weiterführende Informationen und Unterstützungsangebot
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Digitaler Finanzbericht

Haftungsklarstellungserklärung

Abgabe durch Kreditinstitut (einseitige Erklärung)

� Beteiligte: Kreditinstitut

� Zweck: unterzeichnende Bank bzw. Sparkasse stellt klar,
dass StB/WP/RA durch elektronische Übermittlung der 
Abschlussdaten haftungsrechtlich nicht schlechter gestellt
wird als vor Einführung des DiFin (Abgabe in Papier)

� Wirkung: Kreditinstitut nimmt am DiFin teil

� Übersicht der am Verfahren teilnehmenden Banken und
Sparkassen siehe www.digitaler-finanzbericht.de/participants
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Digitaler Finanzbericht

Teilnahme- und Verbindlichkeitserklärung (TVE)

Abgabe durch Unternehmen ggü. Kreditinstitut (einseitige Erklärung)

� Beteiligte: berichtendes Unternehmen ggü. Kreditinstitut

� Zweck: Unternehmen erklärt Teilnahme am DiFin-Prozess 
und Verbindlichkeit der digital eingereichten Abschlussdaten
und autorisiert ggf. Kanzlei als Absender ggü. seiner Bank/
Sparkasse

� Wirkung: Der digitale Abschluss (auch ohne Unterschrift)
wird mit dieser rechtlichen Konstruktion Papierabschluss
gleichgestellt

� TVE wird vom Unternehmen einmalig vor Teilnahme am 
DiFin-Verfahren für jedes Kreditinstitut separat abgeben,
Widerruf jederzeit möglich
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Digitaler Finanzbericht

Teilnahmeerklärung – Vereinbarung zwischen Unternehmen 

(Mandant) und Kanzlei

� Beteiligte: Unternehmen (Mandant) und Kanzlei

� Zweck: Mandant beauftragt und bevollmächtigt Kanzlei 
(ggf. über entsprechende Teilnahmeerklärung) zur
elektronischen Versendung von Jahresabschlüssen 
mit dem DiFin-Verfahren an Kreditinstitut, und 
Klärung der Haftungsfrage zwischen Mandant und 
StB/WP/RA

� Wirkung: Mandant ermächtigt Kanzlei in seinem Namen
Auftragsdaten an das Kreditinstitut zu übersenden

Hinweis: Für die elektronische Übermittlung jeglicher Mandantendaten an Dritte (z. B. im Rahmen
DiFin, E-Bilanz, EHUG) durch den Steuerberater ist aus datenschutz- und haftungsrechtlichen 
Gründen eine schriftliche Vereinbarung zwischen Mandant und Steuerberater empfehlenswert
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